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Regeste

Verwaltungsrechtl. Kammer — Submission (Ausschluss)

Erwägungen

E. 2
- aufgrund einer Prima-facie-Beurteilung darüber zu befinden ist, ob sich die Beschwerde
mutmasslich als begründet oder unbegründet erweist, ohne dass zeitraubende Abklärungen
vorgenommen werden müssen, und bei diesem Entscheid der zuständigen
Beschwerdeinstanz ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht; - das Bundesgericht dem
Umstand, dass die vergaberechtliche Gesetzgebung Rechtsmitteln in der Regel keine
aufschiebende Wirkung zukommen lässt, einen besonderen Stellenwert einräumt und
daraus jedenfalls geschlossen werden kann, dass dem öffentlichen Interesse an einer
möglichst raschen Umsetzung eines Vergabeentscheides ein erhebliches Gewicht zukommt
(BGE 2P.103/2006 E. 4.2); - die Beschwerdeführerin geltend macht, sie sei vom Verfahren
ausgeschlossen worden, weil sie das vorgelegte Devis nicht ausgefüllt habe; in den
Ausschreibungsunterlagen sei aber explizit erwähnt worden, dass auch
Unternehmervarianten zulässig seien; die Beschwerdeführerin habe entsprechend eine
Unternehmervariante eingegeben; - der Gemeinderat Steinhausen entgegnet, das von der
Beschwerdeführerin am 8. November 2019 eingereichte Angebot habe einzig die sog.
Unternehmervariante der Offerte und nicht – wie vorgeschrieben – eine vollständig
ausgefüllte Hauptofferte enthalten; es treffe zwar zu, dass die sog. Unternehmervarianten
von Offerten als Zusatz zu den eigentlichen Submissionsunterlagen zulässig seien; auf dem
Deckblatt "Ausschreibungsunterlagen – Einladungsverfahren" der Gemeinde Steinhausen
zur Einreichung von Offerten werde jedoch explizit darauf hingewiesen, dass die
Unternehmervariante des eingereichten Angebots zusammen mit der vollständig
ausgefüllten Hauptofferte einzureichen sei; die Beschwerdeführerin habe ihre
Ausschreibungsunterlagen unvollständig ausgefüllt (Einsetzen des Bruttopreises der
Unternehmervariante) und der ausschreibenden Gemeinde einzig eine Unternehmervariante
ihrer Offerte zugestellt; das Angebot sei somit unvollständig und könne im
Submissionsverfahren nicht entsprechend bewertet werden; aus diesem Grund könne es
auch nicht berücksichtigt werden; - die Angebote gemäss § 22 Abs. 1 der
Submissionsverordnung vom 20. September 2005 (SubV, BGS 721.53) innerhalb der
festgelegten Frist schriftlich und durch direkte Übergabe oder per Post vollständig bei der in
der Ausschreibung genannten
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Stelle eintreffen müssen; die Angebote müssen mit der rechtsgültigen Unterschrift versehen
sein und dürfen nach Ablauf der Frist nicht mehr geändert werden (§ 22 Abs. 3 und 4
SubV); - im Deckblatt der Ausschreibungsunterlagen der Gemeinde Steinhausen
festgehalten ist, dass das Angebot an den genannten Eingabeort schriftlich, vollständig
ausgefüllt, termingerecht […] einzureichen ist; - eine Anbieterin oder ein Anbieter von der
Teilnahme auszuschliessen ist, wenn sie oder er wesentliche Formvorschriften verletzt hat,
insbesondere durch Unvollständigkeit des Angebots (§ 26 lit. i SubV); - Angebote, die nicht
den Ausschreibungsunterlagen entsprechen, vorbehältlich der Regeln über die Varianten
vom Verfahren auszuschliessen sind, wobei Fälle vorbehalten sind, bei denen die
Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen geringfügig sind; - die Vergabestelle in
ihren Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich auf die Zulässigkeit von
Unternehmervarianten hinwies, die Gültigkeit der Angebote jedoch davon abhängig
machte, dass zusammen mit der Unternehmervariante eine vollständig ausgefüllte
Hauptofferte eingereicht wird; - die Beschwerdeführerin lediglich eine
Unternehmervariante einreichte und das von der Vergabestelle vorgegebene Formular
unausgefüllt zurückschickte bzw. in das Formular lediglich den Preis ihrer
Unternehmervariante einsetzte; - aufgrund der Würdigung der Fakten mit hoher
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden muss, dass die Beschwerdeführerin in
Anwendung von § 26 lit. i SubV zu Recht aus dem Verfahren ausgeschlossen worden ist,
weil ihr Angebot unvollständig war; - unter diesen Umständen in einer
Prima-facie-Beurteilung nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde ausreichend
begründet ist und somit wohl abzuweisen ist, was zur Aufhebung der vorläufig und
vorsorglich erteilten aufschiebenden Wirkung und zur Feststellung führt, dass der
Beschwerde keine aufschiebende Wirkung erteilt werden kann;
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- das Gericht gestützt auf § 26 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (BGS 162.1) von der
Partei, die ein Verfahren einleitet, einen angemessenen Kostenvorschuss verlangen kann;
wird der Kostenvorschuss nicht innert der angesetzten Frist geleistet, so kann das Verfahren
abgeschrieben werden; - gegen diese Verfügung beim Schweizerischen Bundesgericht in
Lausanne Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht werden kann,
sofern sich nach der Meinung der Beschwerdeführerin eine Rechtsfrage von grundsätzlicher
Bedeutung stellt; beim Bundesgericht kann ebenfalls eine subsidiäre
Verfassungsbeschwerde eingereicht werden, sofern die Beschwerdeführerin der Meinung
ist, mit der Verfügung würden verfassungsmässige Rechte verletzt;
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